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Bekanntmachung vom 28. Februar 2025 

Bekanntmachung vom 28. Februar 2025 

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 

Gemäß § 35a Absatz 6 Satz 2 SGB IV ist die Debeka BKK verpflichtet, die jährliche Vergütung 

(einschl. Nebenleistungen / Jahr) der einzelnen Vorstandsmitglieder des GKV Spitzenver-

bands, des BKK Landesverbands Mitte und der Debeka BKK zu veröffentlichen.  

Dies erfolgt hiermit in der beigefügten Übersicht gemäß Veröffentlichungsmuster (Anlage 2 zur 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Aufsichtsbehörden des Bundes und der Länder über die 

Sozialversicherungsträger für Vorstandsdienstverträge im Bereich der gesetzlichen Kranken-

versicherung gemäß § 35a Absätze 6 und 6a Viertes Buch Sozialgesetzbuch). 

Koblenz, den 28. Februar 2025 

Der Vorstand 
gez. Strobel 



Gesamt-
vergütung 

(Summe aller 
Vergütungsbe-

standteile)

Bezeichnung der BKK / 
des Verbandes 

Funktion Grundvergütung 
variable 

Bestandteile 
Zusatzversorgung / 

Betriebsrente 
Zuschuss zur 

priv. Versorgung 

Dienstwagen 
auch zur privaten 

Nutzung 

weitere 
Vergütungs-

bestandteile (u.a. 
private Unfall-
versicherung) 

Übergangsregelung 
nach Ablauf der 

Amtszeit 

Regelungen für den Fall 
der Amtsenthebung 

oder Amtsentbindung 
bzw. bei Fusionen 

Gezahlter Jahresbetrag 
in € 

Gezahlter Jahresbetrag in € jährlich aufzuwendender Betrag in € 
jährlich aufzuwendender 

Betrag in € 

jährlich aufzuwendender 
Betrag des geldwerten 
Vorteils entsprechend 
der steuer-rechtl. 1%-

Regelung 

jährlich aufzuwenden der 
Betrag in € 

Höhe/Laufzeit 

Höhe/Laufzeit einer 
Abfindung/eines Übergangsgeldes 
bzw. Weiterzahlung der Vergütung/ 

Weiterbeschäftigung 

Betrag in €

Debeka BKK Vorstand 156.729,38 €       

 5.222,26 €

zzgl. 2.000 € 

Inflationsausgleich 

5.357,16 €                                 - - -
Sechs Monatsgehälter bei nicht 

unmittelbarem Rentenbezug
einvernehmliche Lösung 169.308,80 €       

BKK Landesverband Mitte Vorstand 180.960,00 €       

15.111,36 € (Tarif 6 / Tarifliche 

Regelung zu Konditionen der VG 16 

Stufe 11 gem. BAT/BKK)

zzgl. 6.000 € (Tarif R 7 / zusätzliche 

Altersversorgung nach § 7 Abs. 2 des 

Vorstandsvertrages)

- 1.841,64 €           -

Anspruch auf

Weiterbeschäftigung

zu Konditionen der VG

16 Stufe 11 gem.

BAT/BKK

Beendigung bei Amtsenthebung, 

bei Amtsentbindung und bei Fusion

Beendigung nach 3 Monaten; grds. 

Anspruch auf Weiterbeschäftigung 

zu Konditionen der VG 16 Stufe 11 

gem. BAT/BKK

203.913,00 €       

GKV-Spitzenverband Vorstandsvorsitzende 262.000,00 €       - 47.856,00 €                               - - - -
Regelungen werden im Einzelfall 

getroffen
309.856,00 €       

GKV-Spitzenverband
Stellv. Vorstandsvorsitzender 

bis 30.06.2024
127.000,00 €       - 34.889,00 €                               - - - -

Regelungen werden im Einzelfall 

getroffen
161.889,00 €       

GKV-Spitzenverband
Stellv. Vorstandsvorsitzende 

ab 01.07.2024
127.000,00 €       - 14.940,00 €                               - - - -

Regelungen werden im Einzelfall 

getroffen
141.940,00 €       

GKV-Spitzenverband
Mitglied des Vorstandes 

bis 30.06.2024
125.000,00 €       - 14.633,00 €                               - - - -

Regelungen werden im Einzelfall 

getroffen
139.633,00 €       

GKV-Spitzenverband
Mitglied des Vorstandes

ab 01.07.2024 (vakant)
- - - - - - - - -

Versorgungsregelungen Sonstige Vergütungsbestandteile Weitere Regelungen 

Veröffentlichung der Höhe der Vorstandsvergütung 2024 (Jahresbeträge)
einschließlich aller Nebenleistungen und sämtlicher Versorgungsregelungen 

gemäß § 35a Abs. 6 Satz 2 SGB IV
zum 1. März 2025

Im Vorjahr gezahlte Vergütungen 




